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Zusätzliche Erläuterung der neuen Pistolengriff-Regel 2026 

Die Regelerklärung ist in der Abbildung nummeriert. 

1.  Der hintere Teil des Rahmens bzw. des Griffs (Horn), der auf dem Handrücken 

zwischen Daumen und Zeigefinger aufliegt, darf von dem Punkt, an dem der Griff 

den Handrücken berührt, bis zum tiefsten Punkt des Griffs (C) nicht länger als 40 mm 

(bei 10-m-Pistolen) bzw. 30 mm (bei 25-m-Pistolen) sein. 

2.  Der hintere Teil des Griffs (Horn) muss so zugeschnitten sein, dass er von diesem 

Punkt aus in einem Winkel von mindestens 45 Grad zur Laufmittellinie abfällt.  

3.  Die Krümmung „D“ muss von der tiefsten Stelle des Griffs nach unten zur 

Laufmittellinie verlaufen. Der Griff darf die Hand nicht umschließen. Die Krümmung 

darf von der tiefsten Stelle des Griffs nach hinten an keiner Stelle zur 

Laufmittellinie ansteigen oder parallel zu dieser verlaufen. Die Krümmung 

muss nach unten gerichtet sein!  

4.  An der Handgelenkseite muss das Ende der Handballenauflage in einem Winkel von 

30 Grad oder steiler senkrecht zum Ende der Handballenauflage abgeschnitten 

werden. Das Ende der Handballenauflage kann mit einem Radius von maximal 2 mm 

oder kleiner abgerundet werden, um Verletzungen vorzubeugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


